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Reaktion der IKSR / des Koordinierungskomitees  
auf die Stellungnahmen zum Entwurf des HWRM-Plans 2014 

 
 
Sachlage 
 
Dieses Dokument fasst die bis zum 22. Juni 2015 bei der IKSR eingegangenen drei 
Stellungnahmen zum Entwurf des HWRM-Plans zusammen: 
 

1. Waterschap Rijn en IJssel (in NL für Teil A und in DE einschließlich HWRM-Plan 
Rhein NRW und Bearbeitungsgebiet Deltarhein) 

2. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV.DE) 
3. WWF-Niederlande 

 
Der Anhang enthält die vollständigen Stellungnahmen der Waterschap Rijn en IJssel und 
des WSV.DE. Die 3. Stellungnahme findet sich komplett in Punkt 2 des Dokumentes. 
 
 
1. Reaktionen aus der Sitzung „NGO(1)15“ vom 9. Juni 2015 
a) Die Hochwassernotgemeinschaft Rhein hat sich für die Möglichkeit der Mitarbeit am 

HWRM-Plan und AG H-Arbeiten bedankt. Die HWNG Rhein würde jedoch gern schon 
früher, auf nationaler Ebene, eingebunden werden. 

 

Vereinbarung:  

Die deutsche Delegation in der AG H der IKSR ist gebeten worden, diese Problematik 
intern zu klären, da dies nicht Thema des internationalen HWRM-Plans, Teil A sein kann. 

In Kapitel 4.2 wurde ein genereller Hinweis zur möglichst frühen Einbindung der 
Öffentlichkeit bei der Maßnahmenplanung, d h. aller betroffenen Akteure z.B. über 
Hochwasserpartnerschaften, eingefügt. Diese sollte mit dem Ziel erfolgen, der 
Bevölkerung die Hochwasserproblematik nahe zu bringen und sie von notwendigen 
Hochwasservorsorgemaßnahmen zu überzeugen, damit diese schlussendlich rascher 
realisiert werden können (vgl. HWRM-Plan, Seite 17). 

 

b) Die HWNG Rhein sieht den neuen Rhein-Atlas 2015 als ein gutes 
Sensibilisierungsinstrument zum Erhalt und zur Verstärkung des 
Hochwasserrisikobewusstseins im Rheineinzugsgebiet. Sie erinnert auch die wichtige 
Rolle der Hochwasserpartnerschaften im Bereich Hochwasservorsorge. Sie bemängelt 
jedoch, dass viele Maßnahmen (in erster Stelle Retentionsmaßnahmen) aus dem APH 
noch nicht umgesetzt sind und dass derzeit das Potenzial für den Hochwasserrückhalt 
am Rhein nicht voll ausgeschöpft wird und in seiner Gesamtheit noch näher 
untersucht werden soll.  

 

Vereinbarung: 

Auf die wichtige Rolle der Hochwasserpartnerschaften, die für verschiedene Rhein- und 
Moselabschnitte eingesetzt worden sind, wurde hingewiesen (vgl. Anpassung im Kap. 
4.2, Punkt (3), Seite 18 im HWRM-Plan). 

Es handelt sich hier um den ersten Hochwasserrisikomanagementplan gemäß HWRM-RL. 
Die 2015 noch ausstehende Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Aktionsplans 
Hochwasser ist bereits Bestandteil des ersten HWRM-Plans und der Folgepläne (vgl. 
Anlagen 11-1 und 11-2).  
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Zur Untersuchung und möglichen späteren Ausschöpfung des (vollen) Potenzials für den 
Hochwasserrückhalt hat sich die AG H auf folgende textliche Ergänzung (HWRM-Plan: 
Seite 17, 1. Abschnitt) geeinigt:  

„Mit Blick auf den Klimawandel und die höhere Widerstandsfähigkeit naturnaher 
Gewässerökosysteme soll zunächst - auf der Grundlage vorhandener Untersuchungen in 
den Staaten oder Ländern – eine Gesamtübersicht über weitere mögliche 
wasserstandssenkende Maßnahmen am Rhein erstellt werden.“ 

 

c) WWF-CH und AK Wasser/BBU regen an, Maßnahmen zum Hochwasserschutz und 
ökologische Maßnahmen zur Auenausweitung stärker miteinander zu verknüpfen, 
beispielsweise bei Rückhaltemaßnahmen.  

 

Vereinbarung: 

Der Text zu den Synergien beim Kapitel „Maßnahmen zur Koordinierung der HWRM-RL 
mit der WRRL“ (vgl. Kapitel 4.1, 4. Abschnitt, Seite 16) ist ausgeweitet worden. 
Zusätzlich wird in Kapitel 4.4 zum Begriff „Renaturierungen“ auf Kapitel 4.1 verwiesen 
(Seite 21, 1. Punkt). 
 
 
2. Weitere schriftliche Stellungnahmen 
 
a) Waterschap Rijn en IJssel (siehe vollständige Stellungnahme in Anlage 1) 

Die Waterschap Rijn en IJssel hat dem IKSR-Sekretariat eine Stellungnahme mit 
folgenden Anpassungswünschen zugestellt: 
 

1. Es fehlt eine detaillierte Analyse zu den grenzüberschreitenden Effekten. Es 
fehlen auch Angaben zu grenzüberschreitenden Hochwasserrisiken, für die 
grenzüberschreitende Maßnahmen ergriffen werden sollten. 

2. Als weiteres gutes Beispiel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollte die 
(künftige) Arbeit der DE-NL Arbeitsgruppe „Hochwasser“, die sich mit dem 
langfristigen Hochwasserrisiko an den Deichringen am Niederrhein befasst, im 
HWRM-Plan genannt werden. 

3. Deichverstärkung fehlt als Maßnahme im Plan, die grenzüberschreitende 
Auswirkung hat und somit international koordiniert werden soll. Diese 
Maßnahme sollte im Plan vergleichbar wie wassersenkenden Maßnahmen 
integriert werden. 

 
Vereinbarung: 
 
Zu Punkt 1 weist die AG H darauf hin, dass im HWRM-Plan der IKSR (Kapitel 4.1, Punkt 
(2) genau beschrieben wird, dass Informationen über Maßnahmen auf regionaler Ebene 
mit grenzüberschreitender Wirkung zunächst bilateral (z.B. in der deutsch-
niederländischen Arbeitsgruppe) oder trilateral (z. B. in der Flussgebietskommission für 
Mosel und Saar)  ausgetauscht werden. Gegebenenfalls werden diese Maßnahmen 
bilateral oder trilateral koordiniert, um eine gemeinsame Lösung zu finden.  
Die AG H weist in diesem Zusammenhang auf die Untersuchungen der DE-NL 
Arbeitsgruppe Hochwasser hin, die detaillierte Risikoanalysen durchgeführt und 
grenzüberschreitende Maßnahmeneffekte untersucht hat.  
 
Zu Punkt 2 ist in der AG H vereinbart worden, dass in Kap. 4.2, Seite 17, als weiteres 
Beispiel für gute grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf die deutsch-niederländische 
Arbeitsgruppe „Hochwasser“ hingewiesen wird.  
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Zu Punkt 3 ist vereinbart worden, dass in Kapitel 4.1 „Internationale Koordinierung von 
Maßnahmen“ bei den Hochwasserschutzmaßnahmen zusätzlich die Koordinierung von 
Deichverstärkungen (vgl. Seite 15) aufgenommen wird.  
 
 
b) Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstelle SüdWest, Süd 

und West (siehe vollständige WSV.de-Stellungnahme in Anlage 2) 
 
Diese hat Folgendes gefordert: 

1. Keine Beeinträchtigung der Schifffahrtsstraßen/des Schiffverkehrs durch 
Maßnahmen des HWRM-Planes. 

2. Maßnahmen an den Bundeswasserstraßen müssen das Einvernehmen der 
„Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstellen SüdWest, Süd und 
West“ einholen. 

 
Vereinbarung: 
 
Die AG H hat vereinbart, dass rein redaktionelle Punkte des WSV.de wie korrekte 
Namensgebung und Einfügung fehlender Internet-Links in den HWRM-Plan eingearbeitet 
werden. 
Weitere angesprochene Aspekte beziehen sich auf die nationale deutsche Gesetzgebung. 
Sie sind daher national zu regeln und nicht Bestandteil eines internationalen HWRM-Plans 
für die IFGE Rhein (Teil A).  
 
 
c) WWF – Niederlande 
 
In den Niederlanden wie in den Staaten stromaufwärts ist es Tradition, - abgesehen von 
herkömmlichen Infrastrukturmaßnahmen - auch auf natürliche Lösungen/Win-Win-/grüne 
Infrastrukturlösungen, wie z. B. Raum für den Fluss, zurückzugreifen. Aus dem Entwurf 
des Hochwasserrisikomanagementplans geht nicht hervor, ob dieser Trend auch in den 
kommenden Jahren fortgesetzt werden soll. WWF-Niederlande empfiehlt der IKSR, 2016 
im Rahmen des Arbeitsprogramms der IKSR dem Erfahrungsaustausch der Staaten in 
Bezug auf integrale Hochwasserschutzmaßnahmen beispielsweise in einem Workshop 
größere Aufmerksamkeit zu widmen.  
 
Vereinbarung: 
 
Das Anliegen des WWF-Niederlande ist – auch auf der Basis weiterer NGO-
Stellungnahmen - in der neuen Fassung des HWRM-Plans auf der Seite 16 detaillierter 
ausgeführt und auf Seite 21 ist auf Kapitel 4.1 verwiesen worden. 
 
Die Organisation eines entsprechenden Workshops zu Synergien zwischen den 
Maßnahmen, die für die Umsetzung der HWRM-RL und der WRRL von Bedeutung sind, 
sollte als neue Aufgabe in das IKSR-Arbeitsprogramm 2016-2021 aufgenommen werden. 
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Anhang – Komplette Stellungnahmen  
 
Anlage 1- Waterschap Rijn en IJssel (HWRM-Plan IFGE Rhein, Teil A) 
(auf NL) 
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IKSR  CIPR  ICBR   

Waterschap Rijn en IJssel (HWRM-Pläne NRW, Deltarhein und IFGE 
Rhein) (auf D) 
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Anlage 2- Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt, Außenstellen 
SüdWest, Süd und West  
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